
17. Jahrhundert – Mit Graf Anton Günther 
durch den 30-jährigen Krieg

Diplomatie verhinderte kriegerische Angriffe auf 
die Grafschaft Oldenburg
Der 30-jährige Krieg von 1618 bis 1648 prägte das Leben der 
Menschen im 17. Jahrhundert. Fürchterliches Leid und Elend 
brachte dieser Kampf zwischen protestantischen und 
katholischen Herrschaften, letztlich Brüdern und Schwestern 
oder Nachbarn in fast ganz Deutschland. Graf Anton Günther, 
der am längsten regierende Herrscher Oldenburgs (1603-1667), 
verhinderte in seiner Grafschaft mit viel Diplomatie und unter 
Einsatz seiner Pferde jegliche Kampfhandlungen. 
Oldenburg war in halb Europa bekannt für seine Pferdezucht. 
Anton Günther wurde allseits nur der Pferdegraf genannt, 
denn er züchtete in seinen Marsställen, auch in Burgforde, 
und den dazugehörigen Fettweiden nicht nur sehr gute 
Nutzpferde, sondern auch die legendäre „Oldenburger“ 
Vollblutrasse, indem er zur Verbesserung der Züchtung 
ungarisches, neapolitanisches, dänisches und englisches Blut 
einbrachte. Die folge war, dass seine Pferde bei allen 
Herrschern sehr beliebt waren.
Seine großzügigen Pferdegeschenke hielten die Aggressoren 
davon ab, in Oldenburg einzufallen. Prof. Rüthning beschreibt 
es in seiner „Oldenburgischen Geschichte“ wie folgt: „Wie 
hungrige Wölfe lungerten die streifenden Rotten vor den 
wohlverwahrten Schlagbäumen an den Grenzpässen herum, 
ohne Einlaß zu erhalten in das Land, wo Milch und Honig floß, 
während draußen im Reich Ströme von Blut den Boden 
tränkten und der Bauer an den Bettelstab gebracht wurde.“ 
Mit seinen Pferden, aber auch anderen kostbaren 
Geschenken, psychologischem Einfühlungsvermögen und 
klugem Verhandlungsgeschick verstand Graf Anton Günther 
es, die jeweiligen Truppen regelmäßig davon abzuhalten, 
durch seine Grafschaft zu stürmen, wie z.B. 1623 den Feldherrn 
Tilly, der nur bis Wardenburg kam und wieder abzog.
Nach den kaiserlichen Einquartierungen in den Jahren 1627-
1631 gelang es neben der kaiserlichen auch eine schwedische 
Neutralitätsbewilligung zu erhalten und den Frieden in der 
Grafschaft zu bewahren. Lediglich die Kontributionen zur 
Unterhaltung der Wehrpflichtigen sowie die Kriegssteuern zur 
Finanzierung der Kriegslasten und die Einquartierungen 
drückten die Untertanen seiner Grafschaft sehr, wenn man 
auch diese Last in Relation zur Not in ganz Deutschland 
setzen muss.

Ganz verschont blieb Westerstede vom 30-jährigen 
Krieg nicht – Einquartierungen der kaiserlichen 
Truppen im Kirchspiel
Dr. Hermann Ries berichtete in seiner Westersteder Chronik: „Trotz 
seines eifrigen Bestrebens, strengste Neutralität zu wahren, gelang es 
Anton Günther freilich nicht immer, seine Grafschaft vor dem 
Durchzug kriegführender Truppen zu schützen. 1627 sollten auch die 
Ammerländer, insbesondere die Kirchspiele Westerstede und Apen, 
vom Wüten der Kriegsfurie nicht völlig unberührt bleiben. In diesem 
Jahre zogen kaiserliche Regimenter trotz aller 
Abschirmungsbemühungen durch das Ammerland, und die 
Schwadronen des Rittmeisters Westphalen quartierten sich in den 
Kirchspielen Westerstede und Apen ein. Sie kamen nicht als Feinde in 
die neutrale Grafschaft, und Greueltaten, wie sie in Grimmelshausen in 
seinem Roman „Der abenteuerliche Simplicissimus“ mit so 
außerordentlicher Anschauungs- und Darstellungskraft schildert, 
wurde nicht verübt. Dennoch: als die Reiterscharen 1629 endlich 
wieder abzogen, hatten sie das Kirchspiel gründlich ausgeplündert 
und ausgepowert. 
Eine zweite Einquartierung so übler Art hat das Kirchspiel Westerstede 
im Dreißigjährigen Krieg glücklicherweise nicht erlebt, und so konnte 
es sich, wie die ganze Grafschaft, von äußeren Einwirkungen ungestört 
gedeihlich weiterentwickeln, während ringsum die Welt in Flammen 
stand. Neuerungen auf technischem, wirtschaftlichem und besonders 
auf kulturellem Gebiet kennzeichnen den Fortschritt. Dieser begann 
bereits vor dem Dreißigjährigen Krieg. – Der Kirchturm erhielt 1604, ein 
Jahr nach dem Regierungsantritt Anton Günthers, erstmals ein 
Uhrwerk. Das mag uns heute als Belanglosigkeit erscheinen, damals 
war es immerhin ein von den Einwohnern freudig begrüßter 
technischer Fortschritt.“ 

Zeit des Absolutismus – der Alleinherrschaft, 
auch in außerordentlichem Luxus 
„Anton Günther war ein großzügiger Herr“, wie Dr. 
Hermann Ries in seiner Westersteder Chronik schrieb, 
„ – im Guten, wie auch im weniger Guten. Er gab gern 
und viel, spendete reichlich den Armen, legte sich bei 
der Hofhaltung und seiner privaten Lebensführung 
ungern Beschränkungen auf. … Anton Günther war ein 
Kind des Barocks, jener Kunstepoche, in der sich nach 
der abgemessenen Klarheit der Renaissance bewußte
Bewegtheit, Überfülle und verschwenderische 
Repräsentationen entfaltet, und ein barocker 
Überschwang ist auch in der Hofhaltung unseres 
Grafens festzustellen.“ Gutes Essen, Delikatessen z.B. 
aus dem Krebsteich in Rastede, dem Zwischenahner
Meer oder von der Jagd, gute Weine und reichlich 
gutes Bier, viele Bedienstete, luxuriöse Kleider, wertvoller 
Schmuck, pompöse Gebäude und ein aufwändiges 
Leben standen ganz im Kontrast zur Volksnähe, für die 
Anton Günther auch aus mehreren Anekdoten bekannt 
war. 
Die gräflichen Räte, die für die Finanzen zuständig 
waren, hatten große Mühe die dafür und natürlich für 
die bereits benannten Geschenke das nötige Geld 
zusammen zu bekommen. Am Ende geschah dies auch 
zum Nachteil der Untertanen.

Neustrukturierung der Verwaltung
Bis 1630 stand ein Drost, ein edler, vornehmer Ritter, zuletzt 
Harmen von Westerholt den Vogteien Apen und Westerstede vor. 
Graf Anton Günther teilte das Oldenburger Land neu ein. Aus der 
Hausvogtei Apen und der Vogtei Westerstede wurde das Amt 
Apen (mit Westerstede). Zwischenahn (mit Edewecht) und 
Rastede (mit Wiefelstede) blieben Vogteien. „Jedem Amte stand 
ein Amtmann, der Vogtei ein Vogt als Beamter vor, welche die 
Hebung der Gefälle, die Polizei und die erste Untersuchung von 
Straffällen hatten. Auf den Grund derselben wurden geringere 
Vergehungen von dem zu Haltung des Landgerichts 
beauftragten Canzler, welchem in den Ämtern der Amtmann als 
Mitdeputierter zur Seite trat, entschieden. Criminalfälle und 
streitige Civilsachen gehörten vor das Cancleicollegium, welches 
ein Kaiserliches Privilegium erhielt, wonach die in den 
Reichsgesetzen damals auf 300 Rthlr. bestimmte Summe für 
Appellation an die Reichsgerichte auf 1000 Gulden erhöht 
wurde.“ so Christian Ludwig Runde in seiner „Oldenburgischen 
Chronik“ 1862. Neuenburg erhielt später das Landgericht.

Aufstellung der Amtmänner von Heinrich 
Borgmann von 1960

Paschawirtschaft des Maxwell – Großzügiges Leben nach 
dem Vorbild des Grafen weckt Begehrlichkeiten 
1663 war der Sohn eines schottischen Edelmanns Anton Günther 
Maxwell von Burgforde Amtmann des Amtes Apen. Er stand in 
der Gunst von Grafen Anton Günther und hatte es verstanden, 
die Zuneigung seines Herrn auf Kosten der Untertanen seines 
Amtes für sich weidlich auszunutzen. Prof. Rüthning schrieb in 
seiner Oldenburger Geschichte: „Er setzte es durch, daß ihm das 
ganze Amt mit den Ordinärgefällen, Zehnten, Diensten, 
Vorwerken, Mühlen und anderen Einnahmen für eine Summe 
von etwa 3100 Reichstalern verpachtet wurde, natürlich zur 
Plage der Untertanen, die ihm in die Hände geliefert waren, aber 
zur Zufriedenheit des saumseligen Kammerkollegiums,  das auf 
diese Weise glatt zu festen Einnahmen gelangte.“ … Dadurch 
hatte er eine ordentliche Nebeneinnahme zu seiner üblichen 
Besoldung, denn die Höhe der einzelnen Abgaben bestimmte er 
nach seinem Ermessen. Allein die gewöhnlichen Steuern setzten 
sich zusammen aus einer Reihe von Abgaben, wie Dienstgeld, 
Ochsengeld, Wachtgeld, Martinsschatz, Kuhschatz, Knechtegeld, 
Hopfenrickgeld, Kampzins, Weißkorn und Hühnerkorn. Auch die 
Zehnten sowie Pachtgelder der Mühlen, Vorwerke in Holtgast
und Apen u.ä. erhob er direkt, leitete sie aber aufgrund eigener 
Schulden nicht nach Oldenburg weiter. Prof. Rüthning schrieb: 
„Es ist kaum zu glauben, daß Maxwell sich noch zehn Jahre nach 
dem Tode von Anton Günther halten konnte, obgleich die 
Untertanen des Amtes unter dieser Pasch-Wirtschaft schwer zu 
leiden hatten. Maxwell und seine drei Bürgen suchten ihren 
Vorteil, und es kam ihnen nur darauf an, die Untertanen 
auszubeuten und die Regierung zu prellen. Obgleich er von Jahr 
zu Jahr größere Rückstände der Pacht schuldig blieb, wurde er 
erst 1677 abgesetzt.“

Graf Anton 
Günther auf 
seinem 
Lieblingspferd 
Kranich 

Das Gemälde 
zierte den 
Saal im Hotel 
Busch.



Amtmann Bolken prägte das Amt Apen- Westerstede im besonderen Maße

Nachfolger Alarich von Witken 1722
Während sich Bolken auch in seiner Freizeit z.B. mit 
dem Drechseln des Kirchgestühls zum Wohle des 
Amtes engagierte, regierte von Witken sehr streng und 
kompromisslos das Amt. So erkannte er in abso-
lutistischer Manier die Bauernrechte nicht mehr an.

Verwaltungsreform 1699
Nach dem Tod von Anton von Aldenburg kam 
1686 das Amt Apen/Westerstede zur Drostei
Varel unter von Bülow, wohnhaft in Burgforde. 
Das missfiel Bolken sehr, weil das Amt Apen                    
in der Grafschaft immer selbstständig gewesen 
war. Sein Protest mit historischer Aufarbeitung 
der Amtsgeschichte zeigte Wirkung: 1693 
wurde das Amt Apen mit Westerstede wieder 
abgetrennt. Die Drosteien wurden 1699 durch 
Landgerichte ersetzt. Zur Landvogtei 
Neuenburg gehörten auch die Kirchspiele des 
Ammerlands, wie Westerstede. Alle 4-6 
Wochen tagte das Neuenburger Landgericht in 
Apen oder Burgforde. 

Verwaltungsstrukturen in der dänischen Zeit 
vorrangig zur Sicherstellung der Einnahmen

Wie die untenstehende 
Einnahmenaufstellung in der 
Amtsrechnung zeigte, waren sehr 
unterschiedliche Abgaben zu 
entrichten. Der Zehnte bemaß sich 
nach den eigenen Erträgen auf dem 
Esch und wurde in den ersten 
Jahrhunderten als Naturalabgaben 
geleistet. Mit der Einführung des 
Amtserdbuches wurden daraus 
Geldabgaben ähnlich der heutigen 
Steuern zu festen Terminen 
Michaelis, Martini und Weihnachten.

Kontributionsregister von 1679
Die erste Amtshandlung des Amtmanns Franz 
Heinrich Bolken war die Verteilung der 
Kriegsabgabepflicht des dänischen Königs auf 
die Untertanen. 
Dafür war eine flächendeckende 
Bestandsaufnahme als Grundlage für den 
Kontributionsanschlag notwendig. Beteiligt 
waren in dem Bewertungsgremium, wie in dem 
nebenstehendem Auszug aus dem Register zu 
lesen ist, die Bauernvögte der jeweiligen Dörfer 
sowie der Untervogt der Vogtei „Westerstette“, 
der späteren Gemeinde, sowie die Beamten der 
dänischen Regierung.
Auf dieser Basis wurde dann 1679 der Anschlag 
der Häuser und des Viehbesatzes sowie der 
freien Zinsgeldern für die „Westerstetter Vogtey“ 
berechnet, wie das unten stehende Beispiel 
einer Hausmannstelle aus Mansie belegt:

Aper Ambts-
Zehendt-
Register von 
1640 –
Aufstellung der 
Esche,

Das Saldo der Einnahme- und 
Ausgaberechnung machte 
sehr deutlich: im Auftrage der 
dänischen Könige sind direkt 
vom Amt keine Gelder zum 
Wohle der Bevölkerung 
ausgegeben worden.

Beispiele der Sonderabgaben, wie die 
Türken- oder Prinzessinsteuer:

Der Verwaltungssitz wanderte mit 
Bolken von Apen nach Burgforde
Später war er in Fikensolt, dann wieder 
in Apen und Westerstede ansässig.

…
… Aufstellung der 
abgabepflichtigen Früchte

… und nun das 
Amtserdbuch

Beispiele der 
Amtsrechnungen 

Sonderabgaben, manchmal zum 
Wohle des Landes, wenn es z.B. um 
die Verbesserung des Schulwesens 
ging, meist aber zur Finanzierung von 
Kriegslasten, Mitgiften u. dergl.
Dazu wurden Repartitionsregister 
aufgestellt. Eine feste von dem Amt zu 
entrichtende Summe wurde auf die 
Vogtei, die Bauerschaft und die 
einzelnen Abgabepflichtigen verteilt 
(repartiert). Die Höhe des zu 
zahlenden Anteils richtete sich nach 
dem Gesellschaftsstand (Hausleute 
zahlten mehr als Köter)

... 
und 
Abgaben-
verteilung



Womit wurde das Armenwesen finanziert?
Zunächst gab es spezielle Armenkapitalien, die zugunsten 
der Armenfürsorge gestiftet worden waren und 
entsprechende Zinsen abwarfen. Darüber hinaus wurde 
monatlich in der Bevölkerung ein Armenbeitrag, anfangs 
sicher in Zusammenhang mit dem sog. Opferpfennig, dem 
späteren Ortskirchgeld, eingesammelt, mit dem aber auch 
der Pastor, Küster, Organist und Schulmeister sowie die 
Unterhaltung der Gebäude bezahlt wurde. Irgendwann gab 
es einen speziellen Armenbeitrag zuzüglich der übrigen 
Abgaben. Auch Strafgelder für Verfehlungen füllten den 
„Armentopf“. Schließlich wurde auch das Klingelbeutelgeld 
für die Armenunterstützung verwendet. Mit dem Armengeld 
wurde die Unterstützung der Alten und der Waisenkinder 
sowie das Schulgeld für die Armenkinder finanziert.

Für das Wohl der Gemeinde sorgen

Grundlage der „Kirchenverwaltung“ – erste schriftliche 
Aufzeichnungen meist der Pastoren als einzige Schriftkundige
Die frühesten Eintragungen in den Kirchenbüchern datieren in 
Westerstede aus dem Jahre 1637. Geführt wurden Todtenregister, wo 
neben dem Namen das Beerdigungsdatum, der Geburtsort und das Alter 
zum Zeitpunkt des Todes notiert wurde. Daraus lässt sich das Geburtsjahr 
zurückrechnen. 

Entscheidungsstrukturen in der geistlichen Führung des 
Kirchspiels und der „Kirchenverwaltung“
Als Beauftragter der Oldenburgischen Landeskirche sorgte sich 
der Pastor um das Seelenheil seiner Gemeinde. Er war auch 
Vorgesetzter des Küsters, der meistens gleichzeitig Organist und 
Lehrer war. Die Kirchgeschworenen organisierten die 
Unterhaltung der Kirche sowie weiteren Gebäude ihrer Kirche, 
sorgten sich um das Armenwesen und regelten die Nutzung der 
Kirchgüter, wie z.B. der Holzungen. Jurate wurden für spezielle 
Aufgaben benannt, wie z.B. der Armenjurat.
Die Aufsicht über die gesamte „Kirchenverwaltung“ vor Ort und 
auch die geistliche Arbeit der Pastoren hatte das Konsistorium 
mit dem Superintendenten an der Spitze. Ausgeübt wurde die 
Aufsicht mit der Hilfe regelmäßiger Kirchenvisitationen. Der 
Superintendent wurde vom Oldenburger Grafen als 
Kirchenoberhaupt bzw. danach vom dänischen König, vertreten 
durch einen höheren königlichen Landesbeamten als Statthalter 
der Landesregierung, eingesetzt.

Mit der Reformation gelangt die Armenfürsorge in den 
Fokus … .
Diese Aufgabe war aber nicht bei den Beamten auf örtlicher 
Ebene angesiedelt. Die Amtmänner waren für die 
Abgabenerhebung sowie Recht und Ordnung zuständig. Diese 
Aufgabe kam der Kirche zuteil, deren Oberhaupt seit Mitte des 16. 
Jahrhunderts ebenfalls das Grafenhaus bzw. die Oldenburger 
Regierung war. Schon mit der Kirchenordnung 1573 wurde auch 
die Armenfürsorge geregelt. Teilweise wurden die Vögte 
herangezogen. Die Amtmänner sorgten für Ordnung.
Graf Anton Günther sorgte sich besonders um die Diakonie, 
realisiert von den Kirchgeschworenen vor Ort mit einer 
Armenkasse, die vornehmlich auch vor Ort gefüllt werden musste, 
also zusätzlich zu den Steuern von der Bevölkerung. Nur in 
Ausnahmefällen konnte die Staatskasse bemüht werden. Aus den 
Reihen der Kirchgeschworenen wurde ein Armenjurat bestimmt, 
der sich um diese Aufgabe kümmern musste. Auch andere Jurate
gab es, z.B. für den Haushalt allgemein. Der Armenjurat war aber 
die unbeliebteste, wie man aus den späteren Bemühungen des 
Hausmann zu Jühren aus Linswege, von dieser Aufgabe befreit zu 
werden, sehen konnte. 
Unterschieden wurde im Armenwesen zwischen der 
Armenfürsorge für die heimische Bevölkerung, die vor Ort 
finanziert werden musste, und die der Durchreisenden, für die ein 
Armenvater am Rande der jeweiligen Handelsstraße bestimmt 
wurde, der auf Kosten des Staates für Zehrgeld mit der Aufgabe 
des Weiterziehens sorgte.
Ebenfalls aus dem Staatshaushalt stiftete Graf Anton Günther ein 
Armenhaus in Neuenburg und gründete eine Stiftung für arme 
Prediger-Witwen und -Waisen. Das Kloster Blankenburg richtete 
er zu einem Armen- und Waisenhaus her. Seine sonstigen 
Almosen richteten sich eher an die Armen in der Stadt, 
Osternburg und die Hausvogtei Oldenburg. In den übrigen 
Kirchspielen mussten die Untertanen „ihre“ Armen selbst 
versorgen.

Aus Prof. Rüthnings „Oldenburgische Geschichte“ zur 
Armenpflege
„Wenn auch im ganzen der Krieg an den Grenzen gebannt wurde, so 
hatte die Geistlichkeit doch viel zu tun, um dem ansteckenden 
Beispiel der herumziehenden  herrenlosen Soldaten und der im 
Dienst des Grafen stehenden Truppen, die er nicht immer nach 
Lebenswandel und Religionsbekenntnis auswählen konnte, zu 
steuern, das Volk zu erziehen und vor dem Einfluß der einfallenden 
Bettlerhorden, der zunehmenden Genußsucht und Verwilderung zu 
bewahren und zum Guten anzuhalten. Dabei halfen die staatlichen 
Organe aufgrund der Polizeiordnung; und die Kirchenvisitationen 
sollten nicht nur Pfarrer und Gemeinde bei der Einheit des 
lutherischen Bekenntnisses erhalten, sondern auch Zucht und gute 
Sitte pflanzen und pflegen. Eine Reihe tüchtiger Superintendenten 
stand dabei im Vordertreffen gegen die bösen Geister, die der Krieg 
entfesselte. Beim Regierungsantritt Graf Anton Günthers stellte sich 
heraus, dass die Kirchenordnung nicht durchaus befolgt wurde und 
bei vielen in Vergessenheit geraten war. Dazu kam, daß man erst 
sechs Jahre nach dem Tode des Superintendenten Stangen einen 
Nachfolger gewann. Gottfried Schlüter, der Sohn einer streng 
lutherischen Familie in Wesel, kam 1609 von Göttingen herüber, wo er 
sich als Superintendent um das Kirchen- und Schulwesen verdient 
gemacht und den Ruf der Gelehrsamkeit erlangt hatte. Er trat bei 
den Kirchenvisitationen so fest auf, wie kein Superintendent vor ihm 
und nach ihm, und fand bei dem Kanzler Prott bereitwillige 
Unterstützung. Er erneute und verbesserte die Kirchenordnung und 
hielt auf Kirchenzwang; die Vögte, Untervögte und Auskündiger
brüchten an Sonn- du Feiertagen die Müßiggänger, die auf dem 
Kirchhof spazieren gingen, mit fünf Talern und nahmen ihnen als 
Pfänder die Hüte weg. Andererseits verlangte er von den Pastoren, 
daß sie die Predigten nicht zu lang machten; eine Stunde war das 
höchste. ...
An den hohen Festtagen wurden die Armen gespeist; 1632 wurden 
für Weihnachten 70 Tonnen, also 560 Scheffel Frucht, halb Roggen, 
halb Gerste verbacken und mit Zuziehung der Prediger und 
Armenvorsteher an die „wirklich notleidenden Armen“ verteilt. So 
geschah es auch Ostern 1633, zu anderen Zeiten wurden wohl 100 
Tonnen verbacken und verteilt. Die Armenvorsteher führten die 
Armenbücher, die von den Geistlichen geprüft wurden. … 
Der Graf unterstützte arme Witwen und Abgebrannte, erließ ihnen 
beträchtliche teile ihrer Herrenschulden und schenkte ihnen Holz 
zum Neubau oder Lebensmittel. …
Die Vögte im Lande mussten die Armen mit grober Futterleinwand 
kleiden. Im Jahre 1632 erschienen die ersten Flüchtlinge aus dem 
zerstörten Magdeburg in Oldenburg, dann folgten andere nach, sie 
wurden alle mit Geld unterstützt.“

Armenpflege mit ordnungsrechtlichem Charakter 
Ziel Graf Anton Günthers war nicht nur den aus seiner Sicht „wirklich 
Armen“ Almosen zu geben, sondern mit der Polizeiordnung von 1610 
auch gegen die „zahlreichen fremden Bettler“ vorzugehen. „…sie 
schleichen hin und wieder und nehmen den rechten bedürftigen 
Armen ihre Almosen vor dem Munde weg; und weil sonst viele, die 
ihr Brot mit Arbeit wohl verdienen könnten, betteln, so fehlt es an 
Dienstboten, Tagelöhnern und Gesinde. Nur Gebrechlichen wird das 
Betteln erlaubt, streichende Müßiggänger sind im Lande nicht zu 
dulden. In jedem Kirchspiel sollen die darin geborenen Armen soviel 
wie möglich unterhalten werden. Ist das Kirchspiel dazu nicht 
vermögend, so sollen Pfarrer und der Vogt den Armen Scheine 
ausstellen, ohne die sie in anderen Kirchspielen nicht zum Sammeln 
zugelassen werden. Die Beamten sollen den Bettlern ihre Kinder 
abnehmen und zu Handwerken oder Diensten anweisen. Ehrliche 
reisende Soldaten, die für ihr Geld zehren, soll man ruhig ziehen 
lassen, aber bettelnde, landstreichende Gardenknechte, die allein 
oder mit Weibern und Kindern den Leuten in ihre Gewahrsame und 
Häuser fallen, Fleisch und Speck vom Boden, Butter, Käse und Brot 
aus den Schränken eigenwillig wegnehmen, den Leuten, die sich 
weigern, Scheuern und Häuser anzuzünden drohen, … die sollen mit 
gesamter Hilfe ins nächste Amt gebracht werden. … Wer Eigentum 
der Untertanen durch Drohung oder Gewalt oder Diebstahl an sich 
gebracht hat, wird mit Gefängnis, Staupschlagen (=öff. Auspeitschen) 
oder Aufbrennung eines Malzeichens bestraft,“ beschrieb Prof. 
Rüthning in seiner „Oldenburgischen Geschichte“ das damalige 
ordnungsrechtliche Vorgehen. Während des Dreißigjährigen Krieges 
dürfte dies viele getroffen haben, waren sie doch andernorts zur 
Flucht und dadurch zum Überlebenskampf für ihre Familien mit der 
Folge der Verrohung gezwungen. 

Darüber hinaus wurde ein 
Copulationsregister, also die Liste der 
Heiraten mit Namen der Paare und 
das Hochzeitsdatum, sowie ein 
Taufregister mit dem Datum der 
Taufe, den Namen des Täuflings und   
der Eltern geführt. Daneben gibt es 
einige Aufzeichnungen der Pastoren 
über Testamente, die aber nicht nur 
wiedergaben, wer erben sollte, 
sondern auch als Information an die 
Erben weitergaben, wem man noch 
etwas schuldig bzw. wer einem noch 
etwas schuldig war. Dabei wurde die 
Höhe der Schuld genau beschrieben. 
Der Sterbende konnte also reinen 
Gewissens die letzte Reise antreten. 
Auch die Heiratsverträge wurden von 
den Pastoren dokumentiert, weil sie 
offensichtlich des Schreibens am 
Besten mächtig waren. Sowohl bei 
den Testamenten als auch bei den 
Heiratsverträgen traten angesehene 
Bewohner des Dorfes, Verwandte oder 
Nachbarn auf. 

Namen der Pastoren in 
Westerstede



Die Armenhäuser in Westerstede

Armenhaus am Esch
um 1910 

Armenhaus 
um 1920 

Errichtung 
der neuen 
Friedhofs-
kapelle 
neben 
dem 
Armen-
haus im 
Hinter-
grund


